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Abstract

: 

Behandlungsvertrag als ein typischer Vertrag im Zivilrecht
- Eine rechtsvergleichende Betrachtung zwischen deutschem und 

koreanischem Recht -

Kim, Jung-Gil*82)

Am 26. Februar 2013 trat das deutsche Patientenrechtsgesetz in Kraft, sodass 

zahlreiche Änderungen des BGB mit sich bringen. Vor allem gelangt der 

Behandlungsvertrag als ein typischer Vertrag in das BGB im Rahmen der 

dienstvertraglichen Vorschriften. In diesen Neuregelungen findet sich überwiegend 

die bisherige deutsche Rechtsprechung zur Arzthaftung in Gesetzesform gegossen. 

Das Gesetz des Behandlungsvertragsrechts soll für sowohl mehr Rechtssicherheit 

als auch Transparenz des Patientenrechts sorgen.

In Südkorea erarbeitete der unter gemeinsamer Federführung der 

Verbesserungskommission des südkoreanischen BGB und vorgestellte Gesetzentwurf 

zum Behandlungsvertrag. Jedoch reicht es nicht für das Patientenrecht wegen des 

Mangels in Bezug auf Pflichten der Behandelnden und Beweislast bei Haftung 

aus. Um das südkoreanische Behandlungsvertragsrecht zu entwickelt, wird das neue 

BGB ein wichtiges Forschungsmaterial.

Der Beitrag beschäftigt sich mit der Untersuchung von Regelungsinhalten bezüglich 

der Rechte und Pflichten für Patienten und Behandelnden im neuen BGB. Danach 

wird das deutsche Behandlungsvertragsrecht mit den Gesetzentwurfs des 

südkoreanischen BGB und Sondergesetz des Arztrechtsbereichs in Südkorea 

verglichen. Vor diesem Hintergrund liegen schließlich die Schwerpunkte der 

Kommentierung über die gesetzliche Regelung des Behandlungsvertrages.

* Wissenschaftliche Mitarbeiter, Institut für Rechtswissenschaften, Yeungnam Universität / 
Doktor der Rechte, Universität Bayreuth, Deutschland.




